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             Stand: September 20148-31 Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Grundstücksverzeichnis   
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Alt-Britz 81 -Gutshof Britz-, 

Buckower Damm 13 -Sportplatz- (teilweise) und
die Flächen am westlichen Ende der Parchimer Allee

sowie die Parchimer Allee zwischen
Wendekehre und Fulhamer Allee
im Bezirk Neukölln, Ortsteil Britz

Abzeichnung
Bebauungsplan 8-31TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

 

1. Das Sonstige Sondergebiet dient vorwiegend der Unterbringung eines 
Kulturzentrums. 

Zulässig sind: 
 Kulturelle Einrichtungen, darunter 

 Veranstaltungsräume und eine 
 Freilichtbühne mit höchstens 350 Zuschauerplätzen, 

 Bildungseinrichtungen, 
 Schank- und Speisewirtschaften, 
 Räume für Vereine, 
 Weideflächen 
 Büro- und Dienstleistungsnutzungen, die mit den Hauptnutzungen 

verbunden sind, 
 
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Garagen und 
Stellplätze unzulässig. Dies gilt nicht für Stellplätze für Menschen mit 
Behinderungen innerhalb der für Stellplätze ausgewiesenen Fläche. 

2. Im Sonstigen Sondergebiet darf bei der Ermittlung der zulässigen 
Grundfläche durch die Grundflächen von Stellplätzen mit ihren Zufahrten und 
von Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung die 
festgesetzte Grundfläche bis zu einer Grundflächenzahl von 0,5 
überschritten werden. 

3. Auf den Flächen A, B und C mit Bindungen für Bepflanzungen und Erhaltung 
ist die vorhandene Vegetation bei Abgang in der Weise nachzupflanzen, 
dass der historische Eindruck erhalten bleibt. Die Bindungen für 
Bepflanzungen gelten nicht für Wege und Zufahrten. 

4. Die Flächen D und E mit Bindungen zum Anpflanzen sind dicht mit 
hochwachsenden Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen. Pro 100 m² sind 
ein großkroniger Baum sowie 100 Sträucher zu pflanzen. Die Bepflanzungen 
sowie die vorhandenen Bäume und Sträucher sind zu erhalten und bei 
Abgang nachzupflanzen. Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden 
Bäume sind die vorhandenen Bäume einzurechnen. 

5. Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen sowie der Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung -PARKPLATZ- ist nicht Gegenstand der 
Festsetzung. 

6. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen 
Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen 
der in § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuchs bezeichneten Art enthalten, außer 
Kraft. 

7. Als zulässige Grundfläche wird die im zeichnerischen Teil festgesetzte 
überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt.
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Bebauungsplan
XIV-7/2

f.am 02.01.1963

Die vorstehende Zeichenerklärung enthält gebräuchliche Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden. Zugrunde gelegt sind die Baunutzungs-  
verordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013  und die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90)

 vom 18. Dezember 1990, zuletzt geändert durch Art. 2G zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden vom 22.7.2011.

Bebauungsplan
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f.am 24.01.1963

Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt
dieser Abzeichnung mit dem Inhalt der Urschrift
des Bebauungsplans
vom 15.09.2014 übereinstimmt.
Berlin, den

Stadtentwicklungsamt
Fachbereich Vermessung und Geoinformation

(Hanisch)
Fachbereichsleiter
Zu diesem Bebauungsplan gehören
die redaktionellen Änderungen
vom 11.12.2014 und 05.10.2015
(in diese Abzeichnung eingearbeitet)
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